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Schweizerisches Rotes Kreuz

EDITORIAL

Gefährliches
Spiel
In Ergänzung einer Reportage über die Rotkreuzgesellschaften

in Israel und im Gazastreifen gehen wir auf Seite
14 dieser Nummer kurz auf die Geschichte des Rotkreuzzeichens

ein Auch in der Presse war in den vergangenen
Wochen vom Emblem unserer Institution die Rede,
allerdings in einem ganz anderen Zusammenhang

Im jüngsten James-Bond-Film «Der Hauch des Todes»
wird das Rotkreuz- bzw Rothalbmondzeichen in mehreren
Szenen in einer Art und Weise verwendet, die verschiedene

nationale Gesellschaften sowie das IKRK auf den
Plan gerufen hat Es kennzeichnet einen Helikopter, der
einen Protagonisten kidnappt, sowie Säcke, die zwar mit
«Medizinische Lieferung» angeschrieben sind, in (der
Film-)Wirklichkeit aber Opium enthalten.. Die französische

Rotkreuzgesellschaft hat auf rechtlichem Weg sogar
durchgesetzt, dass zu Beginn des Films auf den
Missbrauch hingewiesen wird.

Vielleicht haben Sie, liebe Leserin, lieber Leser, den Film
gesehen und sich, wie ich zunächst, gefragt, ob der doch
recht einfältigen Geschichte mit diesen Protesten nicht
zuviel Ehre, sprich Publizität, erwiesen wird

Diese Frage stellt auch Yves Sandoz, Chef des Departements

fur Grundsatz- und Rechtsfragen beim IKRK, im
jüngsten «Bulletin» des IKRK, um sie mit einem klaren
«Nein» zu beantworten Es gibt insbesondere zu bedenken,

dass die Embleme des Roten Kreuzes und des Roten
Halbmonds nicht nur dazu dienen, nationale Gesellschaften

zu kennzeichnen, die ihren Namen tragen und humanitärer

Arbeit verpflichtet sind, sondern dass ihre ursprüngliche

Bedeutung darin liegt, in bewaffneten Konflikten das
Personal und die Güter zu bezeichnen und zu schützen, die
den Verwundeten Hilfe bringen Nur dank der auf
Vertrauen grundenden Achtung des Rotkreuz- und Rothalb-
mondzeichens wurde und wird noch heute auf Schlachtfeldern

unzähligen Verwundeten die notige Hilfe zuteil.
Wird dieses Vertrauen - und sei es auch nur auf der
Leinwand - durch einen Missbrauch erschüttert, wird, um
mit Yves Sandoz zu sprechen, ein Tabu gebrochen, das
Menschenleben kosten kann

Proteste gegen einen leichtfertigen, gedankenlosen
Missbrauch des Emblems selbst in einem Film sind also nicht
nur am Platz, sondern bitter notwendig. Das Internationale
Recht hat die Verwendung des Rotkreuz- und
Rothalbmondzeichens im übrigen streng geregelt Im Konfliktfall
gilt ein Missbrauch als Kriegsverbrechen

Nelly Haldi
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